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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Wintersemester 2024/2025 von der Juristi
schen Fakultät der Universität Passau als Dissertation angenommen. Gesetzesän
derungen, Literatur und Rechtsprechung sind bis Juli 2025 eingepflegt. Die Dis
putation fand am 15. Mai 2025 an der Universität Passau statt.

Prof. Dr. Thomas Riehm hat meinen juristischen Weg in besonderer Weise ge
prägt: Noch zu Studienzeiten hat er mein Interesse für das Prozessrecht geweckt. Im 
Herbst 2019 hat er – in der für ihn charakteristischen Weise, stets mit offenen 
Augen für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „ganz nebenbei“ fachlich inter
essante Möglichkeiten zu eröffnen – den Kontakt mit der Kanzlei WACH UND 
MECKES hergestellt, der sich für mich als zukunftsweisend herausstellen sollte. 
Und in den über fünf gemeinsamen Jahren an seinem Lehrstuhl war er für mich ein 
ebenso fördernder und ermutigender Lehrer, der mir stets den erforderlichen Frei
raum für meine wissenschaftliche Arbeit gelassen hat. Darauf und auf die zahlrei
chen gemeinsamen Projekte schaue ich voller Dankbarkeit zurück.

Dank gebührt auch Prof. Dr. Dr. h. c. Dennis Solomon LL.M. (Berkeley) für die 
rasche Erstellung des Zweitgutachtens und für die wertvollen Anregungen darin 
sowie diesem und Prof. Dr. Markus Würdinger für ihr zeitliches Engagement und 
die anregende Diskussion im Rahmen der Disputation.

Ein besonderer Dank gilt Dr. Karl J.T. Wach und Frank Meckes: Die langjährige 
Leidenschaft von Karl für die Thematik und die von ihm gewährte Möglichkeit, an 
der Veröffentlichung des Regelwerks zur Streitverkündung im Schiedsverfahren 
„The Munich Rules“ mitzuwirken, waren der Katalysator für diese Arbeit. Der 
fachliche Austausch mit Frank Meckes im Rahmen einiger Mandate und wissen
schaftlicher Projekte hat meine Arbeit an zahlreichen Stellen bereichert. Vor allem 
aber ist Frank für mich in den Jahren zu einem vertrauensvollen Mentor geworden.

Mit Dr. habil. Thomas A. Heiß verbinden mich durch diese Arbeit zahlreiche 
lange Tage und Nächte, in denen wir unsere jeweiligen Werke in Sparrings gegen
seitig auf die Probe gestellt haben. Mit Dr. Stanislaus Meier blicke ich auf viele 
schöne Stunden und wertvollen fachlichen Austausch zurück, nicht zuletzt in seiner 
legendären Garage. Vor allem aber bin ich voller Dankbarkeit für die tiefe 
Freundschaft, die wir über die Jahre zu dritt geschlossen haben und die uns hof
fentlich noch unser Leben lang vereinen wird.

Der Max-Planck-Gesellschaft danke ich für die Förderung meines Forschungs
aufenthalts am Max-Planck-Institut Luxemburg für Internationales, Europäisches 
und Regulatorisches Verfahrensrecht im Sommer 2023, aus dem ich viel Inspiration 



gewonnen habe, und der Studienstiftung ius vivum für den großzügigen Druck
kostenzuschuss.

Für das akribische Korrekturlesen danke ich Colin Keith Lomas, Felix Richter, 
Lucas Weiß, Liliana Brandt, Thekla Ulmenschneider, Emily Springer, Julia Zlateva, 
Valentin Götzfried und Veronika Stockinger.

Gewidmet ist diese Arbeit meiner Familie, die mich bei der Entstehung in allen 
Höhen und Tiefen begleitet und unterstützt hat.

Passau, im August 2025 Quirin Thomas
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§ 1 Einleitung

In einer Umfrage der Queen Mary University of London in Kooperation mit der 
Kanzlei White & Case LLP aus dem Jahr 2018 gaben 39 % der insgesamt 1066 
befragten Unternehmensjuristen1, Schiedsrichter, Anwälte, Repräsentanten von 
Schiedsinstitutionen, Wissenschaftler und Prozessfinanzierer an, die unbefriedigend 
gelöste Beteiligung Dritter – d.h. von (bisher) nicht an der Schiedsvereinbarung 
beteiligten Personen – sei einer der größten Nachteile eines Schiedsverfahrens. Sie 
erklärten dies damit zum drittgrößten Nachteil der Schiedsgerichtsbarkeit über
haupt.2

I. Einführung in die Problemstellung

In der gesellschaftlichen Realität, insbesondere im modernen Wirtschaftsleben 
mit verketteten Produktions-, Lieferungs- und Verkaufsschritten, sind häufig mehr 
als zwei Personen rechtlich in einer Weise miteinander verwoben, dass aufkom
mende Konflikte nicht durch ein Verfahren in der archetypischen zweipoligen 
Struktur mit den beiden Parteirollen „Kläger“ und „Beklagter“ beigelegt werden 
können (im Folgenden „verwobene Rechtsbeziehungen“ oder „verwobene Mehr
personenkonflikte“). Man denke etwa an Lieferketten im Handel, Projekte im An
lagenbau, Joint-Ventures, Unternehmenstransaktionen usw.3 Nötig wäre hierfür ein 
Verfahren, in dem sich mehr als die beiden Parteiseiten gegenüberstehen können – 

1 Zur besseren Lesbarkeit wird verallgemeinernd das generische Maskulinum verwendet. 
Diese Formulierungen umfassen gleichermaßen weibliche, männliche und non-binäre Perso
nen; alle sind damit gleichberechtigt angesprochen.

2 Queen Mary University/White & Case LLP, 2018 International Arbitration Survey, 2018 
(https://arbitration.qmul.ac.uk/media/arbitration/docs/2018-International-Arbitration-Sur
vey–-The-Evolution-of-International-Arbitration-(2).PDF), S. 8. Auch nach einer Umfrage 
der Germany Trade & Invest (GTAI) aus dem Jahr 2020 werden Mehrparteienkonstellationen 
als Grund dafür angeführt, von einer Schiedsklausel abzusehen, vgl. Germany Trade & Invest 
(GTAI), Kurzumfrage zur Verwendung von Schiedsklauseln in Internationalen Verträgen, 
Juni 2020 (https://www.gtai.de/resource/blob/261354/c1041149802613ef4e91f45cd83a917a/ 
umfrage-schiedsklauseln-data.pdf), S. 20.

3 Aus einem internationalen Blickwinkel Blackaby/Partasides/Redfern, International Ar
bitration, 7. Aufl. 2022, Rn. 1.133; Born, International Commercial Arbitration, 3. Aufl. 2021, 
S. 2760 f.; zudem etwa Benedict, SchiedsVZ 2018, 306; Salger/Trittmann/Elsing, § 9 Rn. 1; 
Massuras, Mehrparteienschiedsgerichtsbarkeit, 1998, S. 14 ff.; Ziegert, Interventionswirkung, 
2003, S. 1.



in der zivilprozessualen Terminologie ein Mehrparteienprozess4, in der schieds
rechtlichen ein Mehrparteienschiedsverfahren5. Während ein Mehrparteienprozess 
vor deutschen staatlichen Gerichten aufgrund der Entscheidung für eine Zweipar
teienstruktur6 weitgehend ausgeschlossen bleibt, ist ein Mehrparteienverfahren (mit 
mehr als zwei Parteiseiten) im auf der Privatautonomie fußenden Schiedsverfahren 
möglich. Es setzt jedoch einen Konsens aller Streitparteien in Form einer Schieds
vereinbarung voraus (vgl. nur § 1029 Abs. 1 ZPO).

Ein solcher Konsens mag, obwohl bei Abschluss der Schiedsvereinbarung nach 
allgemeiner Einschätzung eher selten an eine mögliche Mehrparteilichkeit und 
hierfür zu treffende Regelungen gedacht wird,7 noch recht gut gelingen, wenn das 
Verfahren einen Streit mit mehreren auf zwei Seiten verteilte Parteien (im Sinne 
einer zivilprozessualen Streitgenossenschaft) betrifft. Dies zeigen auch die Statis
tiken von Schiedsinstitutionen wie die der International Chamber of Commerce 
(„ICC“) für das Jahr 2020 sowie der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbar
keit („DIS“) für das Jahr 2022, wonach in 31 % bzw. 24 % der registrierten Ver
fahren mehrere Kläger und/oder Beklagte aufgetreten sind.8

4 S. zum Begriff Wieczorek/Schütze/Mansel, Vor § 64 Rn. 29.
5 Das Mehrparteienschiedsverfahren (im Englischen multi-party arbitration, im Französi

schen arbitrage multipartite) hat gemeinhin eine weitere Bedeutung als der zivilprozessuale 
Mehrparteienprozesses, wobei sich jedoch keine einheitliche Begriffsverwendung entwickelt 
hat: Verbreitet wird das Mehrparteienverfahren als Oberbegriff für alle Schiedsverfahren mit 
Beteiligung von mehr als zwei Personen – unabhängig von ihrer Rolle – auf Kläger- und/oder 
Beklagtenseite verwendet (Blackaby/Partasides/Redfern, International Arbitration, 7. Aufl. 
2022, Rn. 1.129 ff.; Born, International Commercial Arbitration, 3. Aufl. 2021, S. 2765; Sal
ger/Trittmann/Elsing, § 9 Rn. 9; Voser, 50 years NYC, 2009, S. 343, 346; Welser, FS Elsing, 
2015, S. 651, 658). Dieser Begriff wird im Folgenden zugrunde gelegt und, wenn nötig, mit 
entsprechenden Zusätzen differenziert (zweipolige, streitgenössische Mehrparteienverfahren; 
Mehrparteienverfahren mit mehr als zwei Parteiseiten; Mehrparteienverfahren unter Einbezug 
eines Streithelfers etc.). Geläufig ist auch die Unterscheidung zwischen einem „echten“ 
Mehrparteienverfahren im engeren Sinn, das Fälle mit mehr als zwei vollwertigen Verfah
rensparteien meint, und einem Mehrparteienverfahren im weiteren Sinn, das neben den Par
teien mindestens die Existenz einer nicht vollwertigen Partei voraussetzt (Habscheid, Arbi
trage International, 1984, S. 173, 177 f.; Lionnet/Lionnet, Handbuch der internationalen und 
nationalen Schiedsgerichtsbarkeit, 3. Aufl. 2005, S. 431 f.; Markfort, Mehrparteien-Schieds
gerichtsbarkeit, 1994, S. 17).

6 S. zur Zweiparteienstruktur etwa Graßhoff, ZZP 60 (1936), 242; Heinsheimer, FS 
A. Wach, 1913, S. 125, 129; Wieczorek/Schütze/Loyal, Vor § 50 Rn. 1 ff.; Wieczorek/ 
Schütze/Mansel, Vor § 64 Rn. 1; Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozessrecht, 18. Aufl. 
2018, § 40 III Rn. 26.

7 Mit dieser Einschätzung etwa Born, International Commercial Arbitration, 3. Aufl. 2021, 
S. 2765; Salger/Trittmann/Elsing, § 9 Rn. 23; Luther, FS von Caemmerer, 1978, S. 571, 575; 
Raeschke-Kessler/Berger, Schiedsverfahren, 3. Aufl. 1999, Rn. 772.

8 Vgl. International Chamber of Commerce (ICC), ICC Dispute Resolution 2020 Statistic 
(ICC Publication No.: DRS895 ENG) (https://iccwbo.org/publication/icc-dispute-resolution- 
statistics-2020), S. 9; https://www.disarb.org/ueber-uns/unsere-arbeit-in-zahlen.
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Für Verfahren, in denen sich mehr als Zweiparteiseiten gegenüberstehen sollen, 
wird ein allseitiger Konsens hingegen oft unmöglich sein: Da eine Einigung nach 
Entstehung der Streitigkeit eher unwahrscheinlich ist,9 müssten die Konfliktbetei
ligten vorher – regelmäßig bei Abschluss des jeweiligen Hauptvertrags – zum Ab
schluss einer allseitigen Schiedsklausel an den Verhandlungstisch gebracht werden. 
Es liegt auf der Hand, dass dies nur selten gelingen wird, insbesondere weil gerade 
in verwobenen Rechtsbeziehungen häufig gegenläufige Interessen vorliegen oder 
die Hauptverträge und damit die in diesen ggf. enthaltenen Schiedsklauseln schlicht 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten verhandelt sein werden (wie bspw. typischerweise 
in Lieferketten, in denen ein Lieferant seine Kunden aus langjährig bestehenden 
Vertragsbeziehungen – samt langjährig bestehender Streitbeilegungsklauseln – mit 
seinen Sublieferanten bedient). Mehrparteienverfahren mit mehr als zwei Partei
seiten werden in der Schiedsgerichtsbarkeit somit nur selten ausgetragen.10 Ebenso 
wenig verhilft aufgrund der fehlenden Konsensfähigkeit der in zahlreichen 
Schiedsordnungen vorgesehene, nachträgliche Einbezug weiterer (vollwertiger) 
Parteien mittels joinder11 (vgl. etwa Art. 19 DIS-SchO 2018 („DIS-SchO“); Art. 7 
ICC-SchO 2021 („ICC-SchO“); Art. 22 (x) LCIA-SchO 2020 („LCIA-SchO“); 
Art. 6 Swiss-Rules 2021 („Swiss-Rules“); Art. 14 VIAC-Rules 2021 („VIAC- 
Rules“)) zu einer effektiven Drittbeteiligung.12 Denn auch der joinder hängt in aller 
Regel, insbesondere nach den soeben genannten Schiedsordnungen, von einer mit 
dem Dritten geschlossenen Schiedsvereinbarung bzw. von dessen Zustimmung ab.13

9 Born, International Commercial Arbitration, 3. Aufl. 2021, S. 2765; Raeschke-Kessler/ 
Berger, Schiedsverfahren, 3. Aufl. 1999, Rn. 772; konstatiert auch von Deutsche Institution 
für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS), Ergänzende Regeln für Streitverkündungen (DIS- 
ERS) – Practice Note, 15. März 2024 (https://www.disarb.org/fileadmin//user_upload/Werk-
zeuge_und_Tools/DIS-ERS_-_Practice_Note_-_DE_3-2024.pdf), Rn. 3 zu Vereinbarungen 
zur Streitverkündung.

10 Voser, 50 years NYC, 2009, S. 343, 344; joinder und consolidation als „difficult[…] and 
sometimes impossible“ beschreibend Blackaby/Partasides/Redfern, International Arbitration, 
7. Aufl. 2022, Rn. 2.234; kritisch mit Blick auf ein „echtes“ Mehrparteienverfahren in Re
gresskonstellationen Welser, FS Elsing, 2015, S. 651, 657. Bezeichnenderweise werden 
mehrpolige Verfahren in den Statistiken von Schiedsordnungen (s. etwa oben Fn. 8) nicht 
(gesondert) aufgeführt.

11 S. zum Begriff etwa Blackaby/Partasides/Redfern, International Arbitration, 7. Aufl. 
2022, Rn. 1.130; Elsing, FS Wegen, 2015, S. 615, 624; Salger/Trittmann/Elsing, § 9 Rn. 44; 
Welser, FS Elsing, 2015, S. 651, 658.

12 Eingehend zu den praktischen Problemen des joinder Born, International Commercial 
Arbitration, 3. Aufl. 2021, S. 2763 ff.; zur Schwierigkeit, den Konsens für einen joinder zu 
finden, auch Blackaby/Partasides/Redfern, International Arbitration, 7. Aufl. 2022, Rn. 2.234.

13 S. zu nationalen Schiedsverfahrensrechten, die hinsichtlich des joinder Ausnahmen vom 
Konsensprinzip machen, die Überblicke bei Born, International Commercial Arbitration, 
3. Aufl. 2021, S. 2785 ff.; Schlabrendorff, LA Weber, 2016, S. 429, 433 ff. sowie näher unten 
§ 8 II. (S. 345 ff.).
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